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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

des Abgeordneten Marco Brunotte (SPD), eingegangen am 25.11.2011 

Familienrecht und Verfahrensbeistände 

Als Teilgebiet des Zivilrechts regelt das Familienrecht u. a. die Rechtsverhältnisse der durch Fami-
lie und Verwandtschaft miteinander verbundenen Personen sowie Fragen von Vormundschaft. Ziel 
der Verfahren, die das Sorgerecht oder das Umgangsrecht betreffen, ist eine dauerhafte Einigung 
der Beteiligten. Die Interessen des Kindes werden dabei durch sogenannte Verfahrensbeistände 
(§ 158 FamFG) vertreten, die in einem Gerichtsverfahren insgesamt auch einen vermittelnden Cha-
rakter haben. Aber auch in den Fällen von Kindeswohlgefährdung ist die Interessenvertretung der 
Kinder durch Verfahrensbeistände dringend erforderlich.  

Hier steht nicht der Einigungsgedanke, sondern die Vereinbarkeit von Wille und Wohl des Kindes 
im Zentrum der Arbeit. Die Interessenvertretung des Kindes, deren Vermittlung an die Eltern sowie 
die Gespräche mit weiteren Bezugspersonen des Kindes sind allerdings mit einem hohen Zeit- und 
Arbeitsaufwand und oft auch mit erheblichen Fahrtkosten verbunden und stellen die Verfahrensbei-
stände vor eine große Herausforderung. Dieser Arbeitsaufwand der Verfahrensbeistände wird seit 
Einführung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) durch pauschale Auszahlungen honoriert. Die Häufigkeit der 
Einsätze von Verfahrensbeiständen in Verfahren - auch im Vergleich zu den Verfahrenspflegern vor 
Einführung des FamFG - oder die Qualifikation der Verfahrensbeistände ist bislang nicht detailliert 
geregelt. Diese lückenhafte Handhabung ist jedoch nachteilig für die Kinder, die vor Gericht zu ver-
treten sind. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele Verfahren in den Bereichen Kindschaftssachen (§§ 151 bis 168a FamFG), Abstam-
mungssachen (§§ 169 bis 185 FamFG) und Adoption (§§ 186 bis 199 FamFG) hat es im Ein-
zelnen in den Jahren 2008, 2009 und 2010 in den verschiedenen Amtsgerichtsbezirken in 
Niedersachsen gegeben (bitte abgeschlossene und laufende Verfahren getrennt ausweisen)? 

2. In wie vielen dieser Verfahren wurde ein Verfahrensbeistand bestellt (bitte getrennt ausweisen 
nach ehrenamtlichem und hauptamtlichem Status sowie nach Berufsausbildung/Qualifika-
tion)? 

3. Wie viele Verfahren in den Bereichen Unterbringung (§§ 312 bis 339 FamFG), Freiheitsent-
ziehung (§§ 415 bis 432 FamFG) und Umgangssachen (§ 1684 BGB) hat es im Einzelnen in 
den Jahren 2008, 2009 und 2010 in den verschiedenen Amtsgerichtsbezirken in Niedersach-
sen gegeben (bitte abgeschlossene und laufende Verfahren getrennt ausweisen)? 

4. In wie vielen dieser Verfahren wurde eine Verfahrenspflegerin/ein Verfahrenspfleger bzw. Ver-
fahrensbeistand bestellt (bitte getrennt ausweisen nach ehrenamtlichem und hauptamtlichem 
Status sowie nach Berufsausbildung/Qualifikation)? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 01.12.2012 - II/72 - 1168) 
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Antwort der Landesregierung 

Niedersächsisches Justizministerium Hannover, den 17.01.2012 
 - 1441 I - 104.155 - 

Verfahrensbeistände in Familiensachen sowie im Falle der Unterbringung oder Freiheitsentziehung 
sind erst durch das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FGG-Reformgesetz - zum 1. September 2009 eingeführt 
worden. Bis dahin sahen § 50 FGG für minderjährige Kinder und § 67 FGG für Betreute sowie 
§ 70b FGG im Falle der Unterbringung die Bestellung eines Verfahrenspflegers vor.  

Die statistische Erfassung des Geschäftsanfalls der Familiengerichte und der Betreuungsgerichte 
wird in Niedersachsen nach bundeseinheitlichen Regeln vorgenommen. Für Familiensachen wer-
den die Erhebungen verfahrensbezogen mit der Erledigung des Verfahrens in der Instanz durchge-
führt. Eine solche Erhebung kann für die als Dauerverfahren zu führenden Betreuungs- und Unter-
bringungssachen bisher nicht durchgeführt werden. Bundeseinheitlich werden daher nur die reinen 
Geschäftsanfalldaten erfasst.  

Mit Einführung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) haben die Landesjustizverwaltungen die Statistik in Fami-
liensachen grundlegend überarbeitet. Aus den seit dem 1. September 2009 erledigten Verfahren 
hat der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) eine 
Sonderauswertung erstellt (Anlagen 3 bis 5). In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass 
in Scheidungssachen ein gesetzlicher Verfahrensverbund mit den in § 137 FamFG genannten Ver-
fahrensgegenständen besteht. Durch diesen Verfahrensverbund lassen sich die Bestellungen von 
Verfahrensbeiständen nicht mehr einer konkreten Kindschaftssache (§ 151 FamFG) zuordnen. Da 
in der Kleinen Anfrage nach den einzelnen Kindschaftssachen gefragt wird, führt dies zwangsläufig 
zu Doppelzählungen von Verfahrensbeiständen. 

Auch außerhalb von Scheidungsverbundsachen sind in den Familiengerichtsverfahren oftmals 
mehrere Verfahrensgegenstände betroffen (z. B. elterliche Sorge und Umgangsrecht). Da in den 
Erhebungsunterlagen jeweils nur abgefragt wird, ob ein Verfahrensbeistand bestellt worden ist, 
kommt es auch hier zu Doppelzählungen. 

In den Anlagen 1 und 2 sind die in der Statistik der Familiengerichte erfassten Angaben zu den bis 
zum 31. August 2009 erledigten Familiensachen über die Übertragung oder Entziehung der elterli-
chen Sorge, die Regelung des Umgangs, die Herausgabe des Kindes, die Kindschaftssachen nach 
§ 640 ZPO (heute Abstammungssachen) sowie die Unterbringung eines Kindes gemäß § 1631 b 
BGB und die Bestellung eines Verfahrenspflegers nach § 50 FGG dargestellt.  

Durch das FamFG ist seit dem 1. September 2009 das Familiengericht statt des Vormundschafts-
gerichts für die Adoptionsverfahren zuständig geworden. In den Anlagen 1 und 2 sind deshalb die 
bis zum 31. August 2008 bei den Vormundschaftsgerichten anhängig gewordenen Adoptionssa-
chen zusätzlich ausgewiesen. Für diese Verfahren kann die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
aus der Statistik nicht festgestellt werden.  

Betreuungs- und Unterbringungssachen werden bei den niedersächsischen Amtsgerichten mit dem 
Fachverfahren EUREKA bearbeitet. In diesem Fachverfahren wird auch die Bestellung eines Ver-
fahrenspflegers oder -beistands erfasst. Das Fachverfahrensteam hat die in der Anlage beigefügten 
Auswertungen (Anlagen 6 bis 8) zu den bestellten Verfahrenspflegern/Verfahrensbeiständen aus 
dem vorhandenen Datenmaterial erstellt.  
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt:  

Zu 1: 

Wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt, werden Scheidungssachen im Verbund mit allen 
gleichzeitig zu regelnden Verfahrensgegenständen erledigt. Die Regelung der elterlichen Sorge, 
des Umgangsrecht und die Kindesherausgabe werden - soweit sie anhängig geworden sind - auf 
derselben Verfahrenserhebung erfasst. Da die Angaben zum Verfahrensbeistand nur verfahrens-
bezogen erfasst werden, kann es bei der Einzelauswertung der Verfahrensgegenstände zu Dop-
pelzählungen kommen. Solche Doppelzählungen lassen sich nur durch eine Einzel-Aktenaus-
wertung vermeiden, die wegen der erheblichen Zahl der auszuwertenden Akten und innerhalb der 
für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich ist.  

Die vom LSKN vorgenommene Auswertung in den Anlagen 3 bis 5 betrifft nur die in den jeweiligen 
Zeiträumen in der Instanz erledigten Verfahren. Die bundeseinheitliche Statistik in Familiensachen 
erfasst laufende Verfahren lediglich nach ihrer Zahl. Angaben zur Bestellung von Verfahrensbei-
ständen in noch laufenden Verfahren könnten nur durch eine Aktenauswertung gewonnen werden.  

In den Anlagen 1 und 2 sind die aus den Tabellen der F-Statistik ersichtlichen Daten über die fami-
liengerichtlichen Verfahren nach dem bis zum 31. August 2009 geltenden Recht zusammengefasst. 

Zu 2: 

Angaben über den ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Status der Verfahrensbeistände sowie ihre 
Berufsausbildung und Qualifikation werden statistisch nicht erfasst und könnten nur durch eine Ak-
tenauswertung ermittelt werden.  

Zu 3: 

Für die Regelung des Umgangs ist das Familiengericht zuständig. Der Geschäftsanfall dieser Ver-
fahren ist daher den Anlagen 1 bis 5 zu entnehmen. Verfahren zur Genehmigung der Unterbrin-
gung (§ 312 Nr. 1 FamFG) oder einer unterbringungsähnlichen Maßnahme (§ 312 Nr. 2 FamFG) 
für einen Betreuten werden in der Anlage 6 dargestellt.  

Verfahren auf Anordnung einer Freiheitsentziehung nach § 415 Abs. 1 FamFG sind in Anlage 7 
ausgewiesen.  

Unterbringungsverfahren nach den landesgesetzlichen Bestimmungen über die Unterbringung ei-
nes psychisch kranken Volljährigen (NPsychKG) gemäß § 312 Nr. 3 FamFG sind in Anlage 8 dar-
gestellt.  

Zu 4: 

Angaben über den ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Status der Verfahrensbeistände sowie ihre 
Berufsausbildung und Qualifikation werden statistisch nicht erfasst und könnten nur durch eine Ein-
zel-Aktenauswertung ermittelt werden. 

 

Bernd Busemann 
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Anlage 1  
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Anlage 2  
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Anlage 3  

14 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

15 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

16 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

17 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

18 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

19 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

20 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

21 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

22 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

 

23 

 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4410 
 

Anlage 4  
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Anlage 5  
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Anlage 6  
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Anlage 8  
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(Ausgegeben am 25.01.2012) 
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